
filename

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 
Postfach 12 03 22, 53045 Bonn

Per E-Mail: 
███████████████████████

Herrn
Arne Semsrott
Open Knowledge Foundation Deutschland e.V.
Singerstraße 109
10179 Berlin

Auskunft gemäß § 1 Absatz 2 S atz 1 des Informationsfreiheits -
gesetzes (IFG)

Ihr Antrag vom 21. 07.2018 
GZ: Z14 O 4010-0287/0 62 
Anlage: -1- Datei im PDF-Format
Bonn, 08.08.2018 
Seite 1 von 2  

Sehr geehrte r Herr Semsrott,

mit    Antrag    vom    21.07.2018    baten    Sie    unter    Bezug    auf    das    
Informationsfreiheitsgesetz (IFG) um die Herausgabe einer Statistik der 
Website -Aufrufe meines  Hauses  für  den  Zeitraum  Januar  bis  Juni  2018,  
aufgeschlüsselt nach Monaten und jeweiliger Anzahl der Besucher.  

Anbei   übersende   ich   die   von   Ihnen   erbetene   Statistik.   Zu   Ihrer   
Information   möchte   ich   darauf   hinweisen,   dass   das   BMZ   mit   zwei   
verschiede nen  Statistik -Tools  arbeitet  die  jeweils  eine  andere  Methode  
zu  Grunde  legen.  Genau  lassen  sich die  Zahlen  nicht  mehr  erfassen,  da  
viele  Geräte  ein  sogenanntes  „tracken“  nicht  zulassen.  Es  handelt  sich  
daher um sogenannte Näheru ngswerte.

Bei       den       Begriffen „eindeutige       Besucher“       beziehungsweise       
„unterschiedliche   Besucher“   handelt   es   sich   um   IP-Adressen   die   
eventuell  trotz  mehrmaligem  Besuch  der  BMZ -Website  nur  einmal  pro  
Monat erfasst wurden.
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Diese Auskunft ergeht gebührenfrei (§1 IFGGebV i.V. mit der Anlage zu  
§ 1 IFGGebV, Teil A, Nr. 1.1).  
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Widerspruch erheben. Der Widerspruch ist beim 
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung, Dahlmannstraße 4, 53113 Bonn, schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.  
 
Mit freundlichen Grüßen  
Im Auftrag 
 
 
elektronisch unterzeichnet  Uwe Schäfer 
 

 


